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Information zu Auffrischimpfungen ab Herbst 2021 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

aufgrund der Gesundheitsministerkonferenz der Länder vom 19.07.2021 möchte 
ich Sie gerne über die Möglichkeit einer Auffrischung des Impfschutzes für Be-
wohnerinnen und Bewohner bzw. Leistungsberechtigte sowie Beschäftigte in 
den stationären Einrichtungen und den besonderen Wohnformen der Eingliede-
rungshilfe informieren.  

Unter anderem wurde über die nächsten Schritte zur Vorgehensweise bezüglich 
der Auffrischung des Impfschutzes beraten. Bei vielen Standard- oder Indikati-
onsimpfungen ist empfohlen, nach einem bestimmten Zeitintervall eine Auf-
frischimpfung zum Erhalt des Impfschutzes durchzuführen, wodurch sich Bund 
und Länder entsprechend vorbereiten. 

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie bereitet daher vo-
raussichtlich ab Herbst weitere Anfahrten der Einrichtungen durch die mobilen 
Impfteams vor. Geplant ist, dass die notwendige Auffrischimpfung mit einem 
mRNA-Impfstoff (in Abhängigkeit von Verfügbarkeit und Menge des Impfstoffs) 
durchgeführt wird. Damit soll nicht nur einer möglicherweise im Laufe der Zeit 
schwindenden Immunität entgegengewirkt, sondern vor allem auch eine unge-
brochene Wirksamkeit gegen Virusvarianten erreicht werden. 
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Nähere Informationen zur Auffrischung des Impfschutzes und zur weiteren Pla-
nung bezüglich erneuter Anfahrten durch die mobilen Impfteams, erhalten Sie 
zeitnah. 

Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen Ihnen die zuständigen Sachbearbeite-
rinnen und Sachbearbeiter gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

gez. 

Ann-Katrin Hahn 

Leiterin der Beratungs- und Prüfbehörde  
nach dem Landesheimgesetz 


